
Erläßt e Fangen

zum Bebauungsplan des Geländes im westlb,chen !eil dërl WaËldgtraße

(Words eit e )
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1.) Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes, wozu die
Zeichenerklärung ge.höl'tp ist in Verbindung mit diesen Er].äute
I'un.gen maßgebb;end für:

a) Die Handhabung der baupo]-taetlichen Vorschriften ($ 20 Abs

suchst. b und c, $ 60P 63 des Aufbaugesetzes):.

b) Die zu seinem' Verwirklichung zu treffenden ]Eaßnahmen zur

Ordnung des Grund und Bodens und der Bebbautuzzg.

($ 23 - 59, 61) 62 des Aufbaugesetzes)
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2.) Blaße un.d Ptlnkte der zeichnen.schen Dar'stell.ung sind für die

übertragung in die Wirklichkeit nur verdi.nd].ich, soweit sie in
der zeichnerischen Darste]].ung bblau unterstrichen. sind und es
sich handelt insbeso:niere um

Straßenbreiten

Vorgart en.ti e :fen

Höhenangaben

Steg.lung und Richtung dez' ein.getragenen Gebbäude
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Di.e Bebauung der Wald - Straße hat in tJbereinstiiunung mit
dem genehmigten. Bebbauungsp]-an zu erfolgen.
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Zur Ordnung des Grund und Bodens werden fo]-gelde Ma6hah.üen

ergrif:fen-:

1.) Die Umlegwig der Fundstücke ($$ 26 - 48) des Aufbaugesetzes.

2.) Soweit die Anw-endung des $ 24 des Aufbaugesetzes für die

Überfühl'uILg der Flächen des Gemeindebedarfs in das Eigentum

der Gemeinde n.icht ausreicht und eine gtit].sche Eiiü.gunn n.icht

möglich i.st , wird die Durchführung von IEnteignungsverfahren

ergo ].gen .

n
Zur Ordnung der Bebauung wird folgendes bbestiinmt

4:! A;:+gemein.es

[.) Soweit in der zeic]merischen Darste]]tmg a]-s sa]che ausge-
wiesen oder soweit vorhanden bbig zu ihrer Au:flassung dürfen
nicht bebbaut werden:
werke hr sf ].ä chen .

a 2.) ])ie in der zeiclmerischen Darstellwig vorgesehenen vorderen,
seit[ichen und rüc]cwärtigen Bauf]-ucht]iaien sind bei alien
Neubbauten einzuhalten.

B So,ndervorschriften für das Baugebiet

Es kommt ausnahms].os offene :Bauweise il 1 1/2 stöckiger

Bebauuxig in :Betracht. (Kniestock 80 cn ho:ch) , Doppelhäuser

müssen. in Baugesta].tung und Außenanstrich aufeinander alge
stimmt sein.
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l)ie in der zeichner'ischen Darstellung angegebene StelJnng der

G.ebbäude o;b mit dem Giebbel oder mit dez" Uraufe zur Stuß:ei",muß

eingeha]-ten. werden.

Die Wolunhausdächez' sim !nit einer Neigung von 52 Grad auszuführen

Wa[[.mdächer sind nich.t zuges.assen. .Die Anbaudächel' sind a]cs Sattel..

dach auszubilden mit 3,5 Grad Neigung.

Die Vorgarten],laien sind einheitlich einzufriedigen. IB'ür die
Ausführung ist beil-legende Zeichnung verbb.endlich.

Dungstätten und Jauchegrubben dürfen n.icht der Straße zu anë;e]-egt

werden. .

Reihenfo:lge der Ausftihrungsmaßnahlnen

Die Verwirk]-ichul}.g des Bebauungsp]-alles hängt von den z;ur Ver:fügung

steh-enden- ]Kitteln der privaten. IBauh.errn. abb.

Die Herste[.]-ung der' neuen werk:ehrswege erfo]gt nach Maßgabe der
va rhand ehen.. ; bitt e in. .

Dieses IBaugebbiet erhält ei.ne Kanalisations - und Kläranlage
Die anfa]]enden- Abbwässer !nassen in. den Kana] g:e].eiter werden..

Die Erstellung von :13ickergruben ist nicht gestattet.
''\ fR

Weisenheim am B,.

Gemeindeverwaltung
Weisenheim am Berg



Vorsteher.d.e Erläuteruxgex zux Bebba.uuxgsp].ax äes Go].äaäoa

[x we 8b].]chex Tell der Waldstraße- Nord8eltB-+alZitiäehrvorherl
ger öffextlicber Bekaxatnachuxg durch AxschlBkß''amtl dex Axtstafelz
zu jedernaxx Ei slchtxahne vox 27. Juli ]-956 bls ,a5: August 1956
elxschlleßllch öffentlich aufge'legt.
Elia.aeruB.gea. wurden a.icht gpltexd gexachtl..

4.' Au n . '1956
Wäunheim am Borg, don.
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Bekanntmad)ung

Der mit Roglerungs- Entschließung vom 26. Oktober l95ö gonohinlgta

Tel].b8bauungspl&n n lyaldstraBe" Az: 42 / ë 14j5 -/ö19) / 56 wurde
in der GoËieindorata- Sitzung vom l4. November i957 oinattnnnlg fest
gestellt, Soda.ss dlo Bebauung in der nulumebr genehlalgten Form zu
erfolgen h&t.

Ausges(bellt am

Ausgehängt am
Abgenommen am

Kurt Müller. kronstadt
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